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20. Wahlperiode 

HESSISCHER LANDTAG 

   

 

 

 

 Änderungsantrag 
12.01.2023 

HHA 

Fraktion der AfD 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Gesetz über 
die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen für die 
Haushaltsjahre 2023 und 2024 (Haushaltsgesetz 2023/2024) in       
der Fassung der Beschlussempfehlung und des Berichts des 
Haushaltsausschusses 
Drucksache 20/9640 zu Drucksache 20/9251 

  
 
        
Inhalt des Antrags: Rückstufung des Kassel-Airport zum Verkehrslandeplatz 
 
Einzelplan  03 Hessisches Ministerium des Innern und für Sport  
 
D e r  L a n d t a g  w o l l e  b e s c h l i e ß e n :  
 
Zu Kapitel  03 16   Bezeichnung Regierungspräsidium Kassel 

Produktnummer  703 Bezeichnung Verkehr und Infrastruktur 
 
 

Veränderungen in Euro 2023 
von um auf 

Produkterfolgsplan    
Nr. Bezeichnung    

7 Summe Erträge 
6.847.000 0 6.847.000 

14 Summe Aufwendungen 6.837.000 -2.277.000 4.560.000 

                              

                              

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   
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Veränderungen in Euro 2024 
 von um auf 

Produkterfolgsplan    

Nr. Bezeichnung 
   

7 Summe Erträge 6.844.300 0 6.844.300 

14 Summe Aufwendungen 6.833.800 -2.206.000 4.627.800 

            
                  

            
                  

 
 

Liquidität    

Einnahmen 
                  

Ausgaben                   

 
Weitere Änderungsbedarfe (Verpflichtungsermächtigungen, Stellen, Kennzahlen etc.) 
 
      
 
Inhaltliche Erläuterung/Begründung des Änderungsantrags 
 
Die Umwandlung des Verkehrslandeplatzes Kassel-Calden zum Flughafen hat die ursprünglichen Erwartungen in keiner 
Weise erfüllt. Selbst das Worst-Case-Szenario mit rd. 300.000 Passagieren wird in den kommenden Jahren nicht ansatzweise 
erreicht werden. Auch die Landesregierung geht in ihrer Antwort auf die Kleine Anfrage 20/6610 davon aus, „dass nicht 
auszuschließen ist, dass alle Flüge seit 2013 grundsätzlich auch an einem Verkehrslandeplatz hätten durchgeführt werden 
können“. Eine Begründung für betriebliche Zuschüsse in Höhe von rund 5,5 Mio. Euro und insbesondere für die 
Kostenerstattung für hoheitliche Tätigkeiten in Höhe von 3,5 Mio. Euro durch die öffentliche Hand ist somit nicht mehr 
gegeben. Als Konsequenz der Entwicklung muss nun eine Rückstufung des Kassel-Airport erfolgen. Die Landeszuschüsse 
für die hoheitlichen Ausgaben in Höhe von rund 2,2 Mio. Euro p.a. werden gestrichen. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Wiesbaden, 12. Januar 2023 
 
Für die Fraktion 
der AfD 
Der Fraktionsvorsitzende: 
 
 
 
 
Robert Lambrou 
 
 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 


